
BETRIEB KOMMUNALER NETZWERKE

FÖRDERUNG VON NETZWERKEN IM KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ

Der Aufbau und Betrieb eines kommunalen Klimaschutz-
Netzwerks ermöglicht es bspw. Städten, Gemeinden 
und Landkreisen, gemeinsam gezielt Klimaschutzmaß-
nahmen voranzubringen. Zentrale Voraussetzung für 
den Erfolg ist ein kompetentes Netzwerkmanagement. 

Die Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden wird ver-
traglich geregelt, unter anderem durch eine gemein-
same Erklärung zwischen dem Netzwerkmanagement 
und den Netzwerkteilnehmenden. Im dreijährigen För-
derzeitraum finden eine Auftakt- und eine Abschluss-

veranstaltung sowie mindestens zwölf Netzwerktreffen 
(alle drei Monate) statt. Unterstützt wird das Netzwerk 
durch mindestens eine externe Beraterin bzw. einen 
externen Berater, die bzw. der bei allen Teilnehmen-
den mindestens eine Vor-Ort-Begehung durchführt. 
Auf Basis der Beratung werden konkrete Klimaschutz-
ziele definiert, die sich deutlich vom „Business-as-usu-
al“-Szenario abheben. Zur Erreichung dieser Ziele wer-
den wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen umgesetzt. 
Ein jährliches Monitoring prüft Fortschritte, Erfolge so-
wie bestehende Herausforderungen. 

UNSERE LEISTUNGEN

 ` Antragstellung
 ` Netzwerkmanager*innen (fachlich Betreuung und Begleitung des Netzwerks, inklusive Organisation und 

Durchführung der Auftakt- und Abschlussveranstaltungen sowie regelmäßiger Netzwerktreffen (mind. vier-
teljährlich), Erstellung Fortschrittsdokumentation der Teilnehmenden)

 ` Beratungs-Teams für eine hersteller-, anbieter- und vertriebsneutrale Beratung des Netzwerks und Schulun-
gen von Netzwerkteilnehmenden

 ` Referentinnen und Referenten für die Moderation bei Netzwerktreffen
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Ihre Vorteile mit energielenker

 ` Eine direkte Ansprechperson für die gesamte Prozessorganisation
 ` Analyse der Bedarfe und gezielte Ansprache aller Beteiligten 
 ` Ganzheitliche Expertise in den Bereichen Energie, Gebäude, Mobilität, Umwelt & digitaler Transformation
 ` Praxiserprobte Lösungen aufgrund langjähriger Erfahrung
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Ihr Kontakt zu uns

energielenker Gruppe
Tel. 0251 27601-565
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www.energielenker.de

Über energielenker

Energielenker ist ein ganzheitlicher Energiedienst-
leister im Kontext der Energiewende. Wir unterstützen  

unter an derem Unternehmen, Kommunen, Hotel- 
und Gast gewerbe, Wohnungs bau gesellschaften und 
Stadtwerke in den Themenfeldern Energie, Gebäu-
 de, Mobilität und Umwelt sowie bei der digitalen  
 

 

Transformation. Ziel ist es, eine zukunftssichere und 
klimagerechte Energieversorgung für heutige und 
nachfolgende Generationen zu schaffen. 
Zur energielenker Unternehmensgruppe gehören 
rund 350 Mitarbeitende an über zehn Standorten 
in ganz Deutschland.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Betrieb und Begleitung eines Kli-
maschutz-Netzwerks in einem kommunalen Hand-
lungsfeld, z. B. Energieeffizienz, Ressourceneffizienz 
oder klimafreundliche Mobilität. Weitere Themen 
sind möglich. Nicht förderfähig sind Netzwerke zur 
Wasserstoffnutzung, zur außerschulischen Um-
weltbildung oder mit sehr spezifischem Fokus wie 
Pflanzenkohle oder Wärmenetze. Auch Landkreise 
mit ihren Kommunen gelten als Netzwerk. 

Bündeln Sie Ihre Kräfte durch Gründung und Be-
trieb eines Netzwerks – profitieren Sie vom Aus-
tausch und identifizieren Sie neue Handlungsop-
tionen.

Für wen ist die Förderung interessant?

 ` Kommunen (inkl. Landkreise mit Ihren kreiszu-
gehörigen Kommunen) 

 ` Rechtlich selbstständige Betriebe und sons-
tige Einrichtungen mit mindestens 25 % kom-
munaler Beteiligung sowie Zweckverbände 
mit kommunaler Beteiligung 

 ` Öffentliche, gemeinnützige, mildtätige und reli-
gionsgemeinschaftliche Einrichtungen 

 ` Gemeinnützige und mildtätige Vereine für die 
von ihnen betriebenen Einrichtungen

 ` Religionsgemeinschaften mit Körperschafts-
status sowie deren Stiftungen

 ` Unternehmen (mit Ausnahme von natürlichen 
Personen)
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 ` 60 % der förderfähigen Gesamtausgaben (maximal 
69.000 € pro Netzwerkteilnehmenden)

 ` Für finanzschwache Kommunen und Antragstel-
ler aus Braunkohlegebieten: 80 % Förderung

 

Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate. Für eine 
Förderung muss das Netzwerk 6–15 Teilnehmende 
umfassen, ohne Doppelmitgliedschaften in identischen 
Handlungsfeldern. Die Förderantragstellung ist seit 
dem 01.02.2025 möglich. 


